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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitglieder» der gesezzebeude» Räthe der helvetische» Republik.
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X
Band III. I^XXI. Lnzcrn, 15. Mai 1799. (26. Florea! VII.)

Gesezgebnnq.
Grosser Rath, y. May.
Präsident: Zimmerman n.

B. Watteuwyl, von Malleshcres im keman,
klagt, daß er als chcvorigee Berner durch ein Arrete
des Dffekcoriums zu Bezahlung der fränkischen Cons
tribution vcrnrtheilt wurde, ungeachtet er an der
Revolution des Lemans Theil genommen, und sein
Bernerdürgerrecht ausgegeben habe, sobald sich der Lcs

man unabhängig erklärt hat.
Nuce wundert sich über diese Bittschrift, und

besonders üb'r ihr n Grund, und denkt, wann die
Patrioten aller Art auf diese Art behandelt werden,
so sey es am besten, alle Patrioten gehen nach Ha'-s;
denn Watteuwyl hat sich g eich von Anfang der Res
volution günstig erklärt, ehe ein Franke in Helvetica
war. Er wünscht EatPreckuag der Bittschrift; doch,
da man immer sorgfaltig zu Werk gehen muß, wann
es um Recht für die Patrioten zu thun ist, so stimmt
er mit Wdcrwillen zu einer Commission; denn nur
diejenigen, welche den dovvclten Adler im Herzen
haben, handeln imnnr nur ans menschlicher Schwach-
heil und verdienen Mitleid. Akermann stimmt
ganz Nuce bei, und wundere sich, wie die Berners
Verwaltungslammee einen solchen Patrioten der Oli-
garchensContribct-rn unterwerfen konnte; hatten all
Berner so gchandc'r, wie dieser, so hatten wir unsre
Schatz! nnd unsre Zeughäuser noch. Schlumps ist
auch dieser Meinung, und sodert Verweisung an eine
Co „mission. Derives folgt. Guter wundert sich

auch über diesen Gegenstand, indem es seltsam ist,
daß ein Bürger, der in dem Bull-'nn von Lausanne
schon den 25. Jenaer 1795! als lemamscher Burger
erklärt wurde, noch im Merz ais Berner s Oligarch
angesehen wird; er will sogleich entsprechen. Gmür
sodert eme Commission. Cartier wili entsprechen,
weil der Famine Gingens ebenfalls entsprochen wurde.
Serrerau stimmt fur die Connn.ssion, und zwar um
so vi l mehr, da ihm eben jezt ein Papier m die Hans
de fallt, dieses Inhalts: „durch eine Bothschast wird
da? Direktorium von den gesezgebenden Aachen eins

geladen, den B. Gingins Luzery und seine Schwester
in den Rechten zu handhaben, die aus der Aufgabe
des Bürgerrechts von Bern herflicssen. Ueber diese
Einladung nimmt das Vollziehungsdirektorium keinen
Besthlnsi." — Nun sind die vom Senat genehmigten
Beschlüsse nicht bloße Bothschaften, fondern Gesetze,
die also das Direktorium weder auszulegen noch auf
die Seite zu werfen hat, sondern in Ausübung brins
gen soll; und sollte das Wort, einladen, nicht bes

stimmt genug seyn, so muß in Zukunft das Wort,
anbefehlen, gebraucht werden; so lange ich Stellvers
trete des Volks bin, werde ich nicht zugeben, daß"
die Rechte der Gesezgebung auf diese Art vernachlàss
sigt werden. Carrard stimmt ganz Secretan bei,
und will ebenfalls die Rechte der Nation in der Ges
sezgebnng schützen. De Bittschrift sowohl als die Ans
zeige Secretans werden an eine Commission gewiesen,
in die geordnet werden: Nuce, Secretan, und
Euter.

Der Finanzminister Finsler zeigt an, daß er
von einer Adminstrationsstelle der frankischen Republik
eine vollständige Sammlung aller Schriften, welche
bisher über die neuen Maaße, Gewichte und Rechs
n lngsmekhoden herausgekommen sind, erhalten habe;
und da er diese- wichtig-: Sammlung dem öffentlichen
Gebrauch zu wiedmeu wünscht, so übergiebt er dies
selbe der von den gesezgebenden Rathen zu errichten.
beschossenen Nanonalbi! liotyck.

Guter sagt: auf jeder Seite, so auch hier,,
zeigt sich unser wackere Finanzminifler als der Mann,
der immer nur für das Wohl der Republik handelt
und denkt; ich fodere, daß man dieses Geschenk mit
Dank annehme, und ehrenvolle Meldung erkläre. —
Dieser Antrag wird mit allgemeinein Beifall anges
nommen.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird folgeus

des Schreiben des B. Direktor Glaire verlesen:

Bürger Gesetzgeber!
Als Sie mir die Erlaubniß ertheilten, mich von?

ihrem Sitzungsorie zu entfernen, um in einer Luftäus



derung d'c Herstellung meiner Gesundheit zu suchen,
glaubten Sie, ich würde keinen Mißbrauch von Ihrer
Nachsicht machen, und den Versuch dieses Mittels
nicht langer fortsetzen, als nothwendig wäre, um sei--

neu Erfolg vorauszusehen.
Ich merde, V. Gesezgeber, Ihr Zutrauen nicht

täuschen.
Eine Erfahrung von mehr als z Wochen belehrt

mich, daß weder Arzneimitte', noch Wirkung des Cli-
ma, in langer Zeit den Grad meiner Gesundheit wie--
der hersiellcn werden, der mir erlauben konnte, an
die Stelle zurükzukehren, mit der mich Ihr Zutrauen
beehrt hatte. Meine Genesung ist langwierig, un--

vollkommen, und von Znsallen begleitet, die eine re--

gelmaßige Kur und den Gebrauch der Mineralwasser
in der dazu schiklichen Jahrszeit erheischen.

Indessen wird durch meine Abwesenheit der Wille
des Gesetzes keineswegs erfüllt; die zweite Gewalt
der Repuvlik ist unvollständig, und zwar in einer Jen,
die so sehr aller Weisheit des konstitutionellen Syste-
mes beda-f. Durch diese Betrachtungen geleitet, lege
ich in Ihre Hände das durch ihre Gute mir anvertraute
Amt ilieder/ Ach nehme meine Entlassung von der
Stelle eines Mitglieds des vollziehenden Direktoriums.
Zurükgelreten von nun an in die Klasse der Bürger,
der Gleichheit, die mir von jeher theuer war, wieder-
gegeben, werde ich von allen Rechten, die >ch ablege,
nur jenes, mich Ihnen naher Ihrer Weisheit zu be-
freuen, bedauern.

Empfangen Sie, Bürger Gesezgeber, meine ach-
tungsvoilsten und aufrichtigsten Wunsche für ihre Er-
hnlumg und die Wohlfart ihrer Personen; möge ein
Erfolg, würdig ihres Muthes und ihres Eifers, Hcl-
vetiens glükliche Revolution befestigen, und seine aus-
scre Unabhängigkeit sichern.

Gruß und Hochachtung!

Romainmotier, den Z. Mai 1799.

Glaire.
Guter ist betrübt über diesen Brief; allein, so

diel er die Krankheit von Glaire, als Arzt, kennt,
ist es ungewiß, ob diese Krankheit von kürzerer oder
laiigerer Dauer sey; da überbcm noch kein Direktor
seine Swlle niederlegen kann, so fodert er Abschlag
dieses Begehrens. Wyder mucrstuzt Gütern, und
um so vwl mehr, da der bloße Urlaub, den wir
Glaire ertheilten, schon grosse Unruhen bei vielen Bm-
gern bewirkte. Secrekan denkt, wir können sicher
seyn, daß die Eesundheitsumstande blaires sind,
wie er sie schildert; und da er seine Pnjcht nicht ver-
nachlaßigen will, und es anderseits auch bedenklich ist,
ein Direktorium von bloi 4 Mitgliedern zu haben, so

glaubt er, sollte man diese Entlassung gestarken, denn
jezc können wir nicht in die st«acSz«chchche Frage ein-

treten, ob ein Direktor seine Entlassung nehmen könne
oder nicht. Cartier stimmt Secrekan bei, weil die
Krankheit Glaires von der Natur ist, bag sie selten
ganz vergeht, auch müssen wir das Volk nicht glau-
ben lassen, daß das Wohl des Vaterlandes nur vcn
einem einzigen Mann adhan-e. Koch ist auch i'e-n
von der unrepublikanischen Meinung, daß das Wohl
dcr Republik von einem einzigen Mann abhangt; »der
hingegen kann dieses Wohl von dem Grundsaz abhan-
gen, daß ein Direktor nicht nach Wülkühr seine Stelle
ablegen könne; würd? dieses zugegeben, wo könnten
wir in Zeiten der Gefahr hinkommen? — Uebcrdem ist

Glaire gegenwärtig am Gemüth krank, und also kön-

neu seine jetzigen finstern Erklärungen nicht als so be-

stimmt angenommen werden; auch hatce er Urlcucb

für längere Zeit, um eine Badekur zu machen; warum
sollten wir jezt, da doch die Repuvlik sich in einem
weniger gefahrlichen Aügenblik befindet als dama s,
jene Verfügung umändern? Er fodert Tagesordnu g.
Guter beharret auf seiner Meinung, una wun ert
sich, daß Secrekan, dieser Held des Grundlatzes, daß

man eine Stelle behalten müsse, die man angenem-
men hat, nun von demsilben abweicht, und Glaire
entlassen will. Erlacher ist Sccretans Meinung,
indem wir jezt gesunde Direktoren brauchen. H a me»

ler ist auch dieser Meinung, und giebt Glaire m>t

Mund und Her; seine Entlassung. Die Entlassung
wird mit 64 Stimmen gegen 32 angenommen.

Auf Secretans Antrag soll dieser Beschluß so-

gleich dem Senat überwiesen, und wann er ange»

»vmmcn wird, der Präsident verpflichtet seyn, die

Virsammlung sogleich zusammeiizuberu-en.
Gcynoz crh.-lt auf Car wer s Antrag, wegen

einer tödlichen Krankheit seines Vaters, Urlaub.

N a ch m i t t a g s s i tz u n g.

Durch geheimes Stimmenmehr wird Ctockar
von Schaffhausen zum Prasieenrcn crw.hlt.

Da der Senat den Beschluß wegen Glayres Tnt-
lassung angenommen so erklärt sich die Versammlung
ausöaurend, und der Senat wird eingeladen, semen
Präsidenten und lo Mitglieder in den Saal des Dbcr-
g.richtsbvfs zu senden um mir dem Präsidenten und
10 M'tchederu des großen Raths über den Vorschlag
das Loos zu ziehen.

Mit so Stimmt« wird Thor in zum ftanzösi-
scheu Secretar ernannt.

^
Da der große Rarh zufolge des Looses, das Bor-

schlagercht z»r Direktonvahl hat, so wird zum gc-
heimcu Stimmeumehr geschritten.

Erste Wahl. Ersics Mehr.

kandwing v. Zug, Pros, des Kriegsgerichts
4 Stimmen. Barras^ Senator, 15. Dotdcp,



Senator, 22. Wielaud v. Basel, Präs. der Verwal-
luugskammer, 3. Kubli, Senator, 14. Riva,
Statth. des Wallis, 3. Nuce des gr. Raths, 7.
Tscharner, Statth. in Bern, 2. Schinner,
Kriegsminister, 7. Gonkenbach, Statthalter des
ThurganS, 1. De sloes des gr. Raths, 2. Rus-
coni, Statrh. v. Bellinzsna, 1. Savari, Ober-
einnehmer v. Fryburg,2. V 0 nflu h, Unterstatth.
in Sarnen, 4.- Muret, Senator, l. Pfyffer,
Senator, 1. Von Matt, Stadth. von Waldstät-
ten, 2. Graf des großen Raths, 3. Vonfluh,
Obereinnehmer des K. Waldlìatten ,2. G àldlîn y.
knzern, Ait- Maréchal ia Frankreich, 2. Gysem
dôrfer des gr. Raths, l. Ringier v. Zofingen,
Oberrichter, 1. Secretan des gro'en Raths, 1.

Auqspurger des gr. Rachs, i. F. M. Müller
V.Zug i. Grafenried des gr. Raths, 2. H à-
meler des gr. Raths. 1. Kühn des gr. Raths, 1.

Zweites Mehr.

Kubli, y. Dolder, 38. Barras, 32.
Nuee, 12. Schinner, 1. Von Matt,'2. Land-
wing,i. Vonflüh, Unterst. 3. Deslocs, 2.
Tscharner, 2. Vonfluh, Ob. Ein. 1. Wie--
land, 1. Erafenricd, 1. Riva, 1.

Drittes Mehr.

Kubli, 4. Dolder, 4Z. Barras, 40.
Nuee, 5. Vonflüh Unterst., 2. Dcsloes, 1.
Tscharner, 1.

Viertes Mehr.

Kubli, 3. Dolder, 48. Barras, 45.

Fünftes Mehr.
Dolder, 54. Barras, 47.
Also ist B. Senator Dolder, der erste Candi-

dat zur D^cektorwahl ernannt.

Zweite Wahl.
Kubli, Sen. 15. Barras, Sen. 55» Nuee

b. gr. R. y. Vonflüh, Unterst. 6. Von-Matt,
Statth. 2. Camenzind d. gr. R. 2. Muret,
Sen. 2. Grive! des gr. R. r. Savari, Ob.
Ein. 1. Schochd gr. R. 1. Tscharner, Statth. 1.
F n slj v. Zürich Alt - Obmann ,1. L a flechere,
Sea. 1. Wieìand, Präs. d. Verwun. 2.

Also ist B. Senawr Barras, der zweite Can-
5'dat zur Dirckrorwahl ernannt.

Dritte W a hl.
Vonflüh, Statth. ig. Knbli Sen. 20.

Nnce d. gr. N. 25. Landwing, Präs. d. Krger. 1.
Camenzind d. gr. R.,7. Stapfer, Minister der

Künste, r. Zeltnerv. Solothum, 1. Füßli v.-
Zürich, Präs. d. Erziehungsrachs, 2. Cnstelli, Ob.
Richter, 1. Rusconi, Statth. 4. Michel d.gr. R.
1. Laflechere, Sen. i. Erlachcr d.gr. R. 1.

Pustelli, Oberrichter, l. Custor d. gr. R.tr. Gisy
d. gr. R-i. Grafenried d. gr. R.2. Ringier,
Oberrichler, 1.

Zweites Mehr.
Vonflüh, io. -Nuce, zz. Füßli, 4.

Z u bli, 4s.
Drittes Mehr.

Vonflüh, 4. Nuce, Z2. Kubli, 27.
Also ist V. Nuce, Mitglied des gr. Raths, zu«

dritten Candidat zur Direktorwahl ernannt.

Vierte Wahl.
Camenzind d. gr. R. 1. Kubli, Sen. 45.

Secretan des qr. R. 4. Vonflüh, Unter»!. 12.
Frischingv. Bern, Alt-Seckelmcister, 11. Gra-
fenricd d. gr. R. 3- Landwing, Präs. d. Kriegs-
rachs, 1. Carmintran d. R. 1. Gonzen-
bach, Rgsstatth, v Thurgau, 2. Bertina d. gr.
R-1. Füßli v. Zürich, 1. S chleppi, Kantons-
Richter in Thun, 1. Schafner, Staatsboth im
Senat, 1. Rusconi, Statth. 1.

Also ist B. Senator Kubli zum vierten Candi?
dat zur Dircktorwahl ernannt.

Fünfte Wahl.'
Camenzind d. gr. R. 32. Grafenried des

gr. R. 4. Von-Matt, Statth. 7. Echoch des
gr. R. l. Landwing, Pras, des Kriegsraths. 10.
Rusconi, Statch. 1. Bühlmann, Adlerwirth
v. kuzern, 1. Secretan d. gr: R. 12. Füßli
v. Züri b, 3. Müller v. Zug, 2. Hämeler des
gr. R. 1. Schleppi, Kant. Nichter in Thun, 1.
Wieland v. Basel, Frisching v. Bern, 3.
Debon d. gr. R. 1. Ncukom d. qr. R. 1. Pozz,
d. gr. R. 1. Pellandini d. gr. R. 1. Bomba?
cher d. gr. R. i. Akerm an n d. gr. R> 1. Ca.r-
mintran d. gr. R. 1.

Zweites Mehr. -

Camenzind, 6r. Landwing, 17. Grafen-
ried, 2. Secretan, 4. Von-Matt, 1.

Also ist B. Camenzind, Mitglied des großen
Rachs, zum fünften Candidate» für die Direktvrwahl
ernannt.

Senat, 9. May.
Präsident: Mittelholze r.

Ufieri legt im Namen einer Commission folgen
den Bericht vor



B. R., Sie haben ihrer Commission den durch
eine Botschaft des Vollz. Direktoriums v. 20 Apr.
veranlaßten Besch üß vom 7. d.M- zur Untersuchung
übergeben — der zwei Zusatzarrikel zu den im Mill-
taraeffzbuche enthaltenen Strafe» gegen Ausreißer
takho.lt.

Das Direktorium frägt an: ob nicht die Confis-
ration dcr Guter gegen Ausreißer zu verhangen ware?
Der Beschluß beantwortet diese Frage dahin; daß
außer den schon bestehenden Strafen, der Ausreißer
der zum Fe nd übergeht, oder ausser die Grenzen der
Republik ausreißt, mit einer Geldbuße von dem ztcn
Theil seines Vermögens belegt werden soll. Eure
Commission billigt diesen Artikel des Bcschlußes; sie

halt indeß den Zusatz: diese Geldbuße soll zur Unter-
sintzung dcr Familien derjenigen angewendet werden,
welche im Dienst des Vaterlandes umgekommen, oder
schwer verwundet worden find,—für tàdelnswerth eder
wen gßens sehr uberstüßig. Bcrei-s hat die Repub-
lik den Familien ihrer Vertheidiger feierlichst die Unter-
stützung zugesichert, die sie von ihr zu federn berech-
tigt sind: sie wird diese heilige Schuld ans den Be'-
tragen aller Bürgerin den Staatsbedurfnißen, vor
andern aus bestrcite» — und dazu keiner ungewißen
und zufälligen Strafgelder bedürfen.

Der ate Theil der Bolhschafr vcilangt ein Straf-
gt'ez gegen die, welche den Ausreißern bei sich Un-
rerschleif geben winden. Wer wissentlich den Ans-
lcißer verhehlt, wird unstreitig sein Mitschuldiger,
und er wird sirafwürd g. Eure Commission wurde
den zten Art. des Bcschlußes, welcher den der über-
wiesen ist, wissentlich einen Ausreißer verhehlet zu
haben, zu Zjichriger Einspe-rung vcrurtheilc, aimed-
men, wenn nicht dcr nachfolgende 4. Art. von dieser
Strafe die Verwandten des Ausreißers bis auf den
Grad von Oheim und Neffe einschließlich — überall
frei spräche.

Eure Commission kann nicht einsehen, woraus
sich diele Ausnahme gründen soll. — Der Vater in
dessen Brust cm Bürgerherz schlagt, wird dem Sohne
der feig und niederträchtig seinen Posten verlaßt, die
Thüre des Elterlichen Hauses picht öffnen; er wud
selbst ihn zurükfichren, wo Pflicht und Ehre ihm
rrchen; die Mutter, die Schwester, die Gaitin selbst,
wann sie zärtliche Thränen besorgter Sehnsucht um
den Bruder, Sohn und Gatten vergießen — wurden
von edelm Zorne entbrannt, wen» er als treuloser
Flüchtling ihr einsames Zimmer beireren sollte, vor
der Umarmung des Eleitten zuriikbeben.

Und stiff, Geseigeber, wolltet diese Gefühle der Ehre
und dcr Pflicht — die Henne jeder Tugei d im Men-
schen, durch die allein Liebe und Freundschaft, und
jedes andere Verba' m ß edel und achtnngswerth wer-
den — durch ein Gesetz ersticken, das dem Vater
gleichsam zuruft: wann dein Sohn treulos das La-

kerland verräth, so werde sein Mitschuldiger; verbirg
,hn, daß keine Strafe ihn treffen kann; dich kam,
das Gesez dafür nie straffen oe»n du bist ja sei»
Vater. — Und wenn deine Söhne auch, und dein
ganzes Haus mit dir ^ vom reinsten Patriotismus
glühen — aber es findet sich unter deinen zahlreichen
Verwandten irgend ein seiger Bube, der die Fahnen
des Vaterlands verlaßt, und deine Wohnung nun,
wo du ihn verbergen sollst, verunreinigen will. —
io hure dich wohl ihm diesen Dienst zu versagen, er
würde, das Gesez gegen Ausreisser in der Hand —
dir antworten: du harter Mann, du unmenschlicher
Verwandter — das strenge Gesez erklart, dich dürffe
man nicht straffen, wenn du mich bergen würdest,
und du willst dein Ohr gegen die Stimme deines
eigenen Blutes verschließen!

Nein, B. Revresentameu, Sie wollen nicht unan-
tastbare Znfluchtsörter allen Ausreißern eröffnen —
Sie wollen nicht den scheußlichen Grundsatz durch ein
Gesez aufstellen lassen: daß VcrwandschaftsverlfflG
niße den Ungehorsam gegen die Gesetze des Varer-
lauds und den Meineid rechtfertigen.

Unseliger Gedanke als gäbe es zweierlei Tugend
und zweierlei Pflichten. — O es giebr nur eine Tu-
gcnd und nur eine Pfilicht, oder vielmehr alle Tu-
gendcn und alle Pflichten sind im schönsten Haeiao-
nicnkranze unzertrennbar verflochten. — Uud der

gute Vater, d.r gute Sohn, der gute Gatte wird
auch ein guter Bürger seyn. — Der gute Burger al-
lein, wird guter Vater, guter Sohn, guter Gatte
seyn.

Eure Commission räth euch eimnüthig die Vcr-
werfung des Beschloßes.

Gcuhard will sogleich über den Beschluß ab-
sprechen lassen, und stimmt dem Rapport bei; dcr

gn sse Nach könnic festsetzen, daß die zu ihren Vcr-
wanvten aus Feigheit fiuchien — wann sie von jenen
zuruk-ebracht werden — gelinderer Strafe untenvor-
sen seyn sollen. Fuchs kann dem Bericht nicht bei-
sinnmcn: alle unsere Gesetze sollen sich auf die Gesetze
der Natur gründen; es ist Todesstrafe auf den, der
sich dem Militärdienst entzieht, gesezt — wie kann
der P ater, semen Sohn dem Tode ausznlieffrn, ver-
pfiichttt werdend — Er nimmt den Beschluß an.

Murer will auch annehmen: es sind Straffn
gegen Ansr.isser nothwendig — und da die person-
lichen nicht hinreichen, so muß ihr Vermögen ange-
griffen werden. — Er billige die Ausnahmed.4-Art.; H

eigne, Familie sollen keine Angcber gebildet werden. Z a c,
lin spricht im Sinn der Commission: die feigen Aus,
reifer werden meist Uuvcrehlichte ffyn; er mochte ff'r
die nächsten Verwandten eine gelindere allenfalls Geld-
strafe starr der Einsperrung bestimmen. Laflechcre
verlange Vertagung der Discussion bis morgen, uns
Übersetzung des Berichts ins Hranzösischt.



Dieser Antrag wird angenommen.
Die Discussion über dcn Beschluß, der von dem

Verfahren gegen Staatsverbrecher handelt, wird er?
öffnet.

Barras wiederholt die Vertverfungsgründe der
Commission. Widerspruche finden sich in dem Be-
schlnß zwischen dem 4, 7 und 56. Art. Er ist kow
stitutiotionswidrig, indem er dem Statthalter die all-
gemeine Untersuchung gestattet, die dem Cantonsge-
richt zukommt; die Vorschrift über die Untersuchung
der Schriften ist gefahrliV für die Sicherheit der Bür-
ger; die Theilung der Tribunale in 2 Theile ist eben-
falls gegen die Constituton. Eine Menge Unbestimmt-
heilen lassen der Willkuhr des Richters in Sachen,
die Leben und Ehre der Bürger betreffen, zu grossen
Spielraum.

(D-e Fortsetzung folgt).

Volljiehtlngsdirektoritlm.
AusM eines Schreibens des Neqierunsts-

Cvmmissärs Raiser an das Vollzichmisto-
^ Direktorium.

Altdorf, den li. Mai.
Der General Sonlt hat nun sein Hauptquartier

i« Ursern. Er hatte den yten die Rebellen bei Waaftn,
ohngefähr 900 Mann stark, gänzlich geschlagen, wo sie
sich dann über den Eollhardsberg zurukzogen. Es
waren unter diesen Insurgenten viele Emigranten von
Schwyz, Art, Zug, Unterwalden und 200 Mann
aus dem Lwenenhal, sie erwarteten Verstärkungen
ans Rhazien und Wallis, weiche aber ausblieben.
Ihr Vorhaben war, jeden Schritt Land streitig zu
machen, die Teufels'A-ucke abzuwerfen (welches aber
von dcn Einwohnern in Ursern mit den Waffen in
der Hand verhindert wurde) sich dann nach Italien
jurülzuziehen, um sich an die österreichische Armee
«nzuschliesscn.

Ministerium der Künste nnd-Wis-
se nsch a ft en.

Ocffcntlicher Unterricht.

Auszug aus dem Bericht des Erziehungs-
rath des Kanron Oberland,, vom 27. Fe-
bruar 1799.

In Ermanglung näherer Instruktionen, war un-
sere bisherige Beschäftigung derjenigen eines über die
Cchulbesorgung eingesezten Gerichtshofes ahnlicher, als

einer Gesellschaft, welche für avgemssn« EcziehungS-
Verbesserung mitwirken sollte. Thätiger in die er lezten
Hinsicht waren mehrere Inspektoren unsers .Kanwns,
deren Aufmerksamkeit vorzüglich auf die Erstehung der
grössern Volksklasse gerichtet war, und welche in dieser
Absicht zum Theil schon grössere uud westumfassendere
Entwürfe uns vorgelegt, zum Theil nur einzelne und
individuelle Vorkehrungen und Verbesserungen von
uns verlangt haben

Am 20. Nov. organisitte sich der Erzichungsrath
nach erhaltener Vorschrift, und wählte seine Aufseher
mit ihren Suppleamen.

z Decbp. — Der Schullchrer zu Zweisimmen wurde
auf die stürmischen Federungen mehrerer Dorfbürger
und gegîn oje Vorstellungen des Ortspfarrers emsezt.
Sowohl der Erzichungsausseher als der Pfarrer des
Orts und mehrere der angesehensten Bürger des Dorfs,
ertheilen jenem Schullehrer das Zeugniß eines be-
flisftnen und fähigen Mannes, welches iezstere durch
die von ihm selbst abgefaßte Vertheidigung erhöht
wird. Die bestimmten Kläger untre gegen densclbe«
wurden weder von dcn Klage!« selbst, noch von den
Erz-ehu gsauffth rn angezeigt. Der Erziehungsrach
ertennt: das Verfahren und die Federungen der
Kläger s yen gesezwidrig; der angeklagte Schullchrer
soli in ftmcr Stelle wieder eingcsezt seyn; wenn die
Kläger sich in ihren Klagen begründet glauben, s»
sollen dieselben gehalten seyn, ihre Klagcpunkte fchrift-
lich abgefaßt dein Erziehungsrath durch semen Be-
zirksausfther einzusenden; ach sollen tue Iezstere zu-
gle.ch das Zeugniß der ganzen Bmrtgemeinde über
den Beklagten einziehen.

31. Decbr. Der Erziebungsaufseher des Bezirks
Okcrsiinmenrhal berichtet über das erneuerte gekezwid-
rrge Betragen der Gemeinde Zweisimmen. Auf die
Bekanntmachung der Erkenntniß des ErzichungsracheS
vom 3. Decbr. fodcrte em grosser Theil der Gemeinde
mit erneuertem Ungessnm die Absetzung jenes Sch l-
lchrers. Er selbst wurde den Tag dareuf 0 rch einen
zusammengerotteten Haufen, vorzüglich von Weibern,
schimpflich von dem Schulhause zurukgetricben. Die-
jenigen, weiche noch für dcn Beklagten gutgesinnet
waren, durften bei der darauf gehaltenen Baurcge-
meinde, nach dem Bericht des Erzichungscommisssrs,
ihre Meinung nicht auffern. Uebrigens wurden auch
dicßmal von den Klagern keine bestimmten Klage-
punkten angeführr, hingegen die Besetzung des erle-
digtcn Schuldienstes durch ein von ihnen selbst vorge-
schlagncs Subject verlangt. Alle weitere Bemühungen
des Erzichungscomiwssäis zur Vereinigung der Ge-
meinde lind zu einer gesezlichen Unterwerfung derselben,
waren fruchtlos. — Der Erziehungsrach erkennt: weil
keine bestimmten .Klagcpunkte gegen den abg-ssezstcn

Schullchrer eingelaufen seyn, so halte er die Faderun-
gen der Gcmeîndsburger fur unrcchtmassig, und ew
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